
 

 
 

 
 
 
Anleitung zur  
Zementschleierentfernung und Bauerstreinigung 
 
Bodenbelag: 
rutschhemmend ausgerüsteter Naturwerkstein 

Die Fugen müssen vor der Reinigung entsprechend den jeweiligen 
Herstellerangaben abgebunden haben. Vor Anwendung der Reinigungsmittel 
Fugenmaterial vornässen. Nach der Reinigung Bodenbelag mit klarem Wasser 
gut nachwaschen. 
 
Als Spezialprodukt zur Zementschleierentfernung und Bauerstreinigung 
empfehlen wir den haid-tec®  Erstreiniger. 

Anwendungsempfehlung: 
- mit einer Dosierung von ca. 50 ml bis 200 ml pro 10 Liter Wasser. 

dünn mit Wischmopp auftragen (vorlegen),  
- entsprechend der vorliegenden Verschmutzung bis zu 15 Minuten 

einwirken lassen und mittels Scheuersaugmaschine mit Tellerscheibe 
(grünes oder weißes Pad) einarbeiten,  

- anschließend mit klarem Wasser im Frischwassertank nacharbeiten  
und absaugen. 

Je nach Menge der Zementrückstände Dosierung erhöhen bzw. Vorgang 
mehrfach ausführen. 

 

Für säureempfindliche Bodenbeläge darf der Erstreiniger nicht verwendet 
werden! Zur Zementschleierentfernung und Bauerstreinigung empfehlen wir den  
haid-tec®  Grundreiniger zu verwenden: 

- In der Dosierung 1 Teil Grundreiniger und 1 Teil Wasser  
dünn mit Wischmopp auftragen (vorlegen),  

- entsprechend der vorliegenden Verschmutzung bis zu 5 Minute 
einwirken lassen und mittels Scheuersaugmaschine mit Tellerscheibe 
(grünes oder weißes Pad) einarbeiten,  

- anschließend mit klarem Wasser im Frischwassertank nacharbeiten und 
absaugen. 

 
Fluoridhaltige Zementschleierentferner dürfen auf keinen Fall verwendet 
werden, da ansonsten die Oberfläche unwiederbringlich beschädigt wird 
und der Glanz abstumpft. 

 
 
Bei Fragen zur Anwendung der haid-tec®  Reinigungsmittel oder  
Problemfällen bzgl. Flecken wenden Sie sich bitte an  
unsere hotline: +49  (0)7393 95 20 69 
 werktags von 8:00 bis 18:00 Uhr oder  
mailen Sie uns unter  reinigung@haid-tec.de .  
 
Notrufnummer : +49 (0)89-19240 (24h) (deutsch und englisch)  
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